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ÜBERSICHT: Was ist erlaubt, was ist verboten?

	

	Anlass & Umfang
	Gemeinnütziger Verein
	Nicht gemeinnütziger Verein

	[bookmark: _bookmark0]Arbeitsgetränke / Snack
(Mitgliederversammlung, Vorstandssitzung, Arbeits-einsatz)
	Erlaubt
Als notwendige Annehmlichkeit zur Durchführung der Vereinsarbeit.
	Erlaubt
Betrieblich/fachlich veranlasste Aufwendungen des Vereins.

	Sachpräsent zum persönlichen Anlass
(Geburtstag, Jubiläum bis max. 60 Euro)
	Erlaubt
Fällt unter die lohnsteuerliche Freigrenze für persönliche Feste.
	Erlaubt
Als übliche Aufmerksamkeit steuerlich unbedenklich (keine vGA).

	Gutscheine oder Bargeld
(Als Dankeschön oder Aufmerksamkeit)
	Streng verboten!
Führt unweigerlich zum Ver-lust der Gemeinnützigkeit.
	Steuerpflichtig
Gilt als geldwerter Vorteil / vGA und muss versteuert werden.

	Üppiges Festessen / Freibier
(Ohne satzungsmäßigen oder fachlichen Grund)
	Verboten!
Verstoß gegen das Gebot der Selbstlosigkeit (§ 55 Abgaben-ordnung (AO)).
	Riskant (vGA-Gefahr)
Nachträgliche Besteuerung beim Verein droht.
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